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Schalltechnische Untersuchung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes GE West, 
nur Teilfläche 2 
 

Sehr geehrte Frau Künzl, 
in der Anlage die Ergebnisse der Berechnung zur 7. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
West“.  
 
Nach der aktuellen Planung der BBI-Ingenieure GmbH Regensburg (Stand: 12/2024, im Folgenden 
[1]) entfällt der 2015 im Rahmen der 2. Änderung geplante Wendehammer innerhalb der Teilfläche 
„TF2“. Alle anderen Teilflächen 2015 bleiben unverändert.  
 
Nach Rücksprache mit Herrn Ehrenreich, Landratsamt Schwandorf, kann daher das gleiche Rechen-
verfahren angewendet werden, um eine einheitliche schalltechnische Grundlage beizubehalten. Zu-
dem wären mit der Umstellung auf die DIN 45691 juristisch andere Anforderungen zu erfüllen (min-
destens 2 unterschiedliche Teilflächen, eine Fläche mit „60/60 dB(A)/m² Tag/Nacht“ usw.). 
 

Geplante 7. Änderung „GE West“ [1] Rechtskräftiger Bebauungsplan „2. Änderung GE 
West“ [2] 

  

 

Akkreditierung gilt für Gruppe V, 
Modul: Immissionsschutz - Ermittlung von Geräuschen 

TF 2‘‘ 

TF 2 



Ingenieurbüro Kottermair GmbH          Seite 2 von 14 

 

8940.1/2025-AS 

Die Berechnung und die nachfolgenden Texte betreffen nur die Teilfläche TF 2 der 2. Änderung des 
GE West nach [2]. Die Fläche wird zur Unterscheidung mit TF 2‘‘ bezeichnet. Der Bereich des Schieß-
standes bleibt weiterhin ausgenommen.  
 
Die räumliche Abgrenzung der neuen Gewerbefläche TF 2‘‘ wurde aus den digitalen Daten der BBI 
Ingenieure GmbH aus den Layern „Baugrenzen neu“ und „Flurstück“ entwickelt (DXF-Daten im UTM-
32 System). Die Bestandsdaten wurden vom GK-Koordinaten-System ins UTM-32-System transfor-
miert und die Lage der maßgeblichen Immissionspunkte angepasst.  
 
Die Berechnung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) wurde ana-
log der schalltechnischen Untersuchung 5369.0/2015-AS [3] unseres Büros und der Erstuntersu-
chung durch den TÜV Süddeutschland im Jahr 2001 [4] auf Basis der DIN ISO 9613-2 mit einem 
Raumwinkelmaß von DΩ = 3 dB durchgeführt. 
 
Zunächst wurden aus der Anlage 3.3 der schalltechnischen Untersuchung [3] (s. hier Anlage 2.1) 
die Immissionsrichtwertanteile (IRWA) der Teilfläche TF 2 an den damals maßgeblichen Immissions-
punkten ausgelesen. Diese lauteten: 
 
Tabelle 1: IRWA nur TF 2 aus der schalltechnischen Untersuchung [3] zur 2. Änderung 

 
 
Durch die Neuberechnung der TF 2“ dürfen die in Tabelle 1 genannten IRWA nicht überschritten 
werden.  
 
Das Ergebnis: 
Der IFSP für die neue Teilfläche TF 2“ muss um 1 dB(A) auf LWA‘‘ = 59/44 dB(A)/m² Tag/Nacht 
gemindert werden. Die zulässigen IRWA werden dann noch um 0,2 dB(A) unterschritten. 
 
Tabelle 2: IRWA nur TF 2 aus [3] im Vergleich zur TF 2‘‘ (Berechnung 2025) 
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Ergänzende Hinweise zum vorliegenden Bebauungsplan/zur weiteren Bebauungsplanung: 

Die Teilflächen TF 1, TF 2‘‘ und TF 3 – TF 7 sind im Bebauungsplan darzustellen. 
 
Die nachfolgenden Textstellen (gelb markiert) sind innerhalb der Festsetzungen nach aktueller 
Rechtsprechung ersatzlos zu streichen; in den Hinweisen durch Text wären sie noch zulässig: 

    

    
 
Zum Punkt „Betriebsleiterwohnungen“: 

 
 
Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West“ waren in der Nachbar-
schaft des damaligen Plangebietes liegende bestehende Nutzungen nach § 8, Absatz 3, Satz 1 
BauNVO „Betriebsleiterwohnungen“ als zusätzliche maßgebliche Immissionspunkte einzurechnen. 
Diese liegen nun ebenso wie der Immissionspunkt „IO 3 TÜV, Fl. Nr. 2066/2“ (nach [4] bzw. [3]) 
innerhalb des Geltungsbereichs der 7. Änderung. Im Geltungsbereich liegende bestehende rechtlich 
genehmigte Nutzungen nach § 8, Absatz 3, Satz 1 genießen aus schalltechnischer Sicht Bestands-
schutz. 
 
Nach aktueller Rechtsprechung sind die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-
Normen und weiteren Regelwerke zusammen mit dem Bebauungsplan während der üblichen Öff-
nungszeiten bei der VG Schwarzenfeld zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten.  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

    

Annette Schedding 
Dipl. Geogr. (Univ) 
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Anlage 1: Berechnung IRWA für TF 2‘‘ in 2025  
 

 
 
Hinweis zu den Tabellen in der Grafik (Beispiel) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gebietsnutzung mit Orientierungs- bzw. 
Grenzwert, Immissionskontingent usw. 

Beurteilungspegel 
Grün - Einhaltung ORW / IGW / IRWA 
Rot  - Überschreitung ORW / IGW / IRWA  

Stockwerk 
I     Erdgeschoss 
II    1. Obergeschoss 
III    2. Obergeschoss (..) 
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1.1. Anlage 1.1: Gewerbelärm Teilfläche TF 2‘‘ 2025 (Ersatz für Teilfläche TF 2 
aus der 2. Änderung Bebauungsplan GE West) 
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1.2. Anlage 1.2: Eingabedaten 
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1.2. Anlage 1.2: Eingabedaten 

 
 

Flächenschallquelle 

NAME                    =TF 2'' 

_____x_____ _____y_____ ___z___ 

  726239.09 5475414.98       3.00 

  726229.62 5475414.78       3.00 

  726224.86 5475414.75       3.00 

  726226.83 5475367.73       3.00 

  726227.09 5475359.51       3.00 

  726227.10 5475355.98       3.00 

  726226.94 5475351.64       3.00 

  726226.66 5475348.21       3.00 

  726226.07 5475343.76       3.00 

  726224.97 5475336.33       3.00 

  726224.58 5475332.90       3.00 

  726224.33 5475328.97       3.00 

  726224.41 5475324.11       3.00 

  726224.67 5475320.55       3.00 

  726224.74 5475319.74       3.00 

  726225.19 5475316.02       3.00 

  726225.34 5475315.20       3.00 

  726225.90 5475312.25       3.00 

  726243.39 5475316.18       3.00 

  726250.45 5475317.76       3.00 

  726333.90 5475336.50       3.00 

  726338.12 5475359.15       3.00 

  726341.12 5475375.22       3.00 

  726344.17 5475391.58       3.00 

  726350.22 5475424.01       3.00 

  726354.15 5475424.51       3.00 

  726353.86 5475427.22       3.00 

  726336.42 5475425.43       3.00 

  726335.95 5475429.81       3.00 

 

  
 Koordinaten im UTM-32-System 
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1.2. Anlage 1.2: Eingabedaten 
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1.3. Anlage 1.3: Rechenlauf-Information 
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2. Anlage 2: Mitgeltende Unterlagen  
 

2.1. Anlage 2.1: Auszüge aus der SU 5369.0/2015-AS 
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2.1. Anlage 2.1: Auszüge aus der SU 5369.0/2015-AS 
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2.1. Anlage 2.1: Auszüge aus der SU 5369.0/2015-AS 
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2.1. Anlage 2.1: Auszüge aus der SU 5369.0/2015-AS 

 
Lageplan zur 2. Änderung (aus [3]) 
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2.2. Anlage 2.2: Bebauungsplan 7. Änderung GE West (Planung 12/2024) 

 
 


